
2.:Beiblatt !~i.b}.!l-ti zur Parlamentsko.l'resmdenz 12.Dezember 1953 

In Beantwortung einer Anfrage dor Abg. E i beg ger und 

Genossen über die re,chtliche Behandlung der Spätheimkehrer. teilt 

Bundesminister für .Inneres He 1 m e I' folgendes mit:. 

D~ vom, Nationalra.t am 17.l2.1952beschlcssenen Bundesverfassungs

gesetz über die Befreiung der Spätheimkehrer von der Verzeichnungs- und 

Sühnepflicht~ die Einstellung von Strafverfahren und die Naehsicht von 

Stra.fverfahren eegen solche Pereonen hatte der .Alliierte Rat seinerzeit 

die Zustimmung vers~t, weshalb er nicht publiziert werden und daher 

auch nicht Gesetzeskraft erl~gen konnte • 

.A,1s im Juni dieses Jahres von der sowjetischen Regierung die 

Frei1a.ssung von rund. 600 Qsterreichtschen Staatsaneehörigen aus sowjetischer 

Kriegstefa.ngenschaft-bzw. Internierungshaft bekanntß6geben wurde, war ich 

sofort um einen- Ausweg aus dem Dile~a bosorgt. das sich daraus ergab, dass 

einerseits dem Mehrheitsbeschluss der Volksvertretung Rechnung getragen, 

andererseits aber auoh die Tatsache respektiert werden musste, dass diesGr 

Gesetzesbesobluss u~er die Heimkehreramnestie formell nooh nioht Gesetzes

kraft erlangt hatte. 

Ich erblickte den .Ausweg in einer Empfehlung an die Herren Landes ... 

ha.uptleute, die "Registrierungsa.neelee-enheiten de;- Spätheimkehrer vorläufig 

zurückzustellen, bis" der .Alliierte Rat dem auf- Grund eines einstimmigen 

Besohlusses des Nationnlrates vom 2.1.1953 eingebraohten Ersuchen der 

Bundesregierung, dem Spätheimkehreramnestiegesetz ehestens seine Zustimmung 

~ erteilen, stattgegeben hat. 

I~wisehen hat, wie bekannt, der Alliierte Rat auf eine neuerliche 

IaterYeDtion der Bundesregierung hin diesem Gesetz $ugest1mmt. sodass es 

an! 12.11.1953 1m BGB1.Ur.-159 publiziert werden konnte und sei.ther a.uf die 

Spätheimkehrer Anwendun~ findet • 

..... -....... -.-
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